
Susanne Benöhr/lris A. Muth 
»Babyklappe« und 
»Anonyme Geburt« 
im Widerstreit zwischen Hilfeleistung 
und Gesetzesverstoß 

Die Aussetzung Imd Tötung von Neugeborenen geschieht seil Jahrhunderten. 
Um den Tod ausgesetzter Kirlder Z/I verhindern. boten ebenfalls seit vielen Jahren 
Institutionen wie Klöster diesen Kindern Schutzräume an. Die redJtliche Bewer­
tung der wg. »BabyklLzppe« und der "anonymen Geburt" ist ebenso umstritten 
wie die Frage. in welcher Weise der Rechtsschutz Neugeborener verbessert 
werden kann. Die Autorinnen diskHtieren die Interpreutionen der einschlägigen 
strafrechllichen Normen (Aussetzung, Unrerhaltsentziehung und Personen­
scandsfälschung) sowie die verfassung>rechtlichen Überlegungen. Sie stellen die 
Praxis der Untätigkeit von Sta.ar.sanwaltschaften, Ordnungs- und Standesämtern 
bei anonymen Geburten und Aussetzlmgen von Kindern in Frage. 

Die Red. 

A. Einleitung 

Die Frau brachte das Kind aJJeiJl in einer Waschküche zur Welr. Sie würgte das 
Neugeborene und schlug seinen Kopf so lange gegen ein Fass, bis es kein Lebens­
zeichen mehr von sich gab. Das tragische Schicksal der Frankfurter Kindermörderin 
Susanna Margaretha Brandt ist bekannt und nadu.ulesen in Goethes »Faust"',' 
Seither sind über 200 Jahre vergangen. Die Aussetzung und Tötung von Neugebo­
renen ist auch im Deutschland der Jahrtausendwende anzutreffen. So wurde etwa im 
Jahre 1999 auf einer Hamburger Müllkippe ein erwürgtes Neugeborenes in einem 
Schuhkannn gefunden.' Derartige Handlungen von panischen Müuern versucht 
nunmehr eine Anzahl von gemeinnützigen Organisalionen und Kliniken mit Hilfe 
der »BabykJappe« zu verhindem. Mittlerweile existiert in fast jeder deutschen Groß­
stadt eine derartige Vorrichtung.' Die Einrichtung ist nicht neu. Bereits im Mittelalter 
boren Klöster für verzweifelte Müner die Möglichkeit, ungewollte Neugeborene an 
den Klosterruren durch eine »Klappe« zu schieben. Einige Krankenhäuser gehen 
bereits einen Schritt weiter. In der Presse und im Internet offerieren sie die Mög-

t Haberrn .. , Rebckh (Hug.): Das Frankfurter Grelchcn. Der Pro~cß gegen die Kindsmörderin Susannl 
M.rg.reth. Brand!., München '999, sowiedi.s.: Su,ann" Br3Jldr., G,elchcn und Gocrhc: Ein Kindsmord im 
Frankfurt des ausgehenden 18.1,J,rhundcrts, in: NJW '999. S. 1936 ff. 

1 .Die B~bykbppe., in: Berlin .. Zeirung, 7. J. 2000; .An der B~bykl~ppe .. heiden sich die Geistere, in: 
Hamburger Abendblan vom ~4. J.lOCO; .Eine Prau mic Mur., in: DER SPIEGEL 4,zhoco; .Pi. Klappe 
klappt nicht., in: DLE WOCHE vom 12.4 . 100\- RcportlM..inz berichtete in der Sendung vom l8 . j . 1001, 

d~S$ im Mo.i >fOl ~lIcin ) laIe Babys .ufgefunden wurden, '"KI. www .• wr.delreport. 
3 Es existieren moment:ln 2 rEinrichtungen (19 in DeulSchland und 1 in Österreich), .0 erwa in Hamburg. 

Essen, Wo",,&' Erfurt, H~nnover, O.nabriick, MünchC1J, Bulin, Wicn C1C. Eine umf2.5Sende Liste mit 
Anschnnen vom Staod dei 4 . 4.1001 findet sich auf der Hornepage de< S,erni·Parks (www.slCrnipark.de/ 
Ölfendichkeitlpresscl.pnl 100 l/b~byklappcn) . 
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lichkeit, ein Kind anonym in ihreo Räumlichkeiten zur Well zu bringen und es dann 
zurückzulassen.' Im Zuge dieser »medien- und öffentlichkeitswirksam« diskutierten 
Einrichtungen mag es niche verwundern, dass sich die Politik des Themas bemächtige 
hat. Im Mai verhandelte der lnnenausscnuss des Deutschen Bundestags über eine 
Änderung zum Personenstandsgesetz.} Demzufolge soll in Zukunft die Frist der 
standesamtlichen Anmeldung von Neugeborenen von 7 Tagen auf t 0 Wochen aus­
gedehnt werden. Sinn dieser Regelung soll sein, der Mutter doch noch die Möglich­
keit zu eröffnen, das Kind zu sich z.urückzuholen.6 Die Bundesregierung äußerte 
sich bisher skeptisch über die Gesetzesnovelle .7 In der Tat berrite man mit der 
Bewertung dieser Einrichtung juristisches Neuland. Gerichtsemscheidungen sind 
bisher nicht ergangen, und wie nicht anders zu erwarten ist, betonen die Hilfs­
organisationen, dass weder sie noch die Mütter sich strafbar machen, wenn sie die 
»Babyklappe« vorhalten und die "Anonyme Geburt« durchfuhren.! Dabei sind zwei 
Punkte auffällig. Zum einen wird die rechtliche Bewerrung auf die strafrechtliche 
Komponente reduzierr. Dass die Rechtmäßigkcit der »Babyklappe- und mehr noch 
die der »Anonymen Geburt .. am Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, 
Jugendhilfegesetz, Ordnungswidrigkeirengesetz, Verfassungsrecht und nicht zuletzt 
dem Inrernationalen Recht gemessen werden muß, wird zumeist geflissentlich außer 
Acht gelassen.? Zum anderen manifestiert sich die Befürchtung, dass die. Baby­
klappe« nichl die Frauen erreicht, die neun Monate eine Schwangerschaft verheim­
licht und verdrängt habenIo und im ~Geburrsaffekt«" den ersten Schrei des Kindes 
verhindern wollen. So fand man noch im März .loor in Hamburg - einer Stadt mit 
inzwischen zwei l&BabykJappen«- erneut ein totes Neugeborenes." Die Hilfe für 
Mutter und Kind war nur wenige Kllometer entfernt, doch offensichtlich konnte 
ihnen genauso wenig beigestanden werden wie damals der Frankfurter Kindesmör­
derin Brandt. Mag man auch aUS numanitären und theologischen Gründen diese 
Einrichtungen befürworten, so muss doch andererseits konstatiert werden, dass die 
Beantwortung der maßgeblichen Rechtsfragen unumgänglich erscheint, nichl nur, 
weil ein Teil der Projekte mit Stcucrgeldem bezuschusst wird, sondern vor allen 
Dingen auch deshalb, weil die Rechtsanspruche der Findelkinder im Zuge der Hilfs­
bereitschaft unterzugehen drohen. 

-I So fin.nzierte dio H.mburger HiUsorgmi<a,ion -S,omi-Park« eine .nonyme Gebun in einem Fltns­
burg~r Knnkenhau<, die .. wurde vom ARD·Ml gozin PANORAJ\IIA 3m !" . lCO, gesendet. t-lilfe· 
I~isrung für d.ie .nonyme Gebun wird im In",rnet v.".".rkt .ngehoten, so zum Beispid im SL Anna 
Hosjlit~1 in Herne. Ferner iibern;mmt di e [-bnsc~Merkur-Versicherungsgruppe die KOSlen für ~nonyrnc 
Gebune" in den runf konfessionellen Fr3Uenkliniken Hamburg'. In Bayern ruhrt dir SL Hedwigs-Klinik 
in Regen,burg anonyme Gehur",n durch, gepl~nt ,;nd s;~ ferner in München, Weiden und Muhidorl/lnn 
(. Anonyme Gcbunen bei Donum Vi .... , in: Süddeu,sche Zei,ung vom' 5.5.2001. S. 4))· 

5 Ocr G"elzencwurl i51 von derCDU/CSU F ... luion eingebr.chl worden (BT-O." • .j/Hl S (neu», er wird 
.ber VOn den ~ndcrcn Fr~klion"n im DeuL<chen BundeSlag URteßIiHZI, vgl. in diesem ZUHmmenhang das 
SI .. emcnl der Kinderkommis,i"n vom 18. S. leOl. 

6 -Die Klappe klappt nicht- . In: DIE WOCHE vom Il . 4 . 100[, 

7 .E.in~ Frau mit Mut". in: DER SPIEGEL Ausgabe 411>000. 

8 Sich. in diesem Kon"xt die [n'ernet'ei'en dc.-r Hilfsorg,nis.tionen -Moses-Projekt< (www.rohnetz.de) 
und des . Sumi· P ... ks. (www.,wmiporJulcllindrlbdby). Unter den Menüpunkten ,SlJ'affreihei,. und 
.Gesetze. wird die Handlung der Mütter .Is str.Jlo, bczeich"ct. 

9 Eine Ausruhme stellt insowei, das Arbei,spapicr des AGJ-Focll.lu"chusses -Rechts· und Org.nisarion.· 
fragen in du Jugendhilfe- dar mit dem lieel : -Die ,B.byklappe< 'U5 jugend rechtlicher und jugend­
politischer SIcht< (www .• gj .de/.gj.n<w.).Der.S temi.Park. belllüh. sich gleichfalls um eine rechtliche 
ßewertung (www.r.ndclbaby.de/oefientl;chkciUprc.5se/.pril.oo.). 

'0 Siehe indicscm Zusammenh3l\gden becindruc k~nden Anikel \'00 Marion Miick-R. .. b: Mi, 1998. Warum 
ha, Elkc Weyer ihr Kind g""'I.II, in : DIE ZEIT vom 10.1.1001, S. H. 

" So ubtrzeugend in ihrer Worrwahl zum mittlerweile aufgehobenen § ~ J 7 StGB: Ara, Gunthe-rlUlrich 
Weber: StrafrcchL Besonderer Teil. L~hrheft " Delikte gegen die Per,on, Bielefeld. 1988, }. Aunage, S. 71 
(Rn. '71). 

12 .Die KJ.ppe kbppl nieht~, in: DIE WOCHE vom "+ 100r. 
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Der folgende Beitrag untersucht die Rcchtmäßigkeit der ~Babyk1appe« wie auch der 
"Anonymen GebuTl" anhand ausgewählter Probleme des SuafrechLS und des öffent­
Lichen Rechts. Aus Griinden der Transparenz und Verständlichkeit werden zwei 
typische Konstel!ationen zu Grunde geiegL Für den Fall der »Babyklappe<l wird 
von der Fallgestaltung ausgegangen, dass die leibliche Mutrer das Kind in die Vor­
richtung legt, und für die »Anonyme Geburt« wird von der Prämisse ausgegangen, 
dass die Frau in einem konfessionellen Krankenhaus enrbindel. 

B. .. Babyklappe« 

In DeuLSchland wurden im Jahr '999 über 770000 Lebendgeburten verzeichnet,') 
davon wurden schätzungsweise 40 bis 50 Neugeborene getötet." Konkretes Zahlen­
materialliegt nicht vor. Dass die Dunkelziffer höher liegt, ist an2unehmen. Anderer­
seiLS is( die Zahl der Kindstötungen in den letztenJahrzeMtenstetig zurückgegangen. 

r m Jahre 1954 verzeichnete man 153 Fälle, '97' waren es 5 5 und, 997 nu r noch 20.' I 

Durch das 6. StrafrechLSre(ormgesetz im Jahre '998 wurde der Straftatbestand der 
Kindstötung als eigenständiges Delikt abgeschafft, die Tathandlung des § 2T7 StGJ3 
wird nunmehr als TotSchlag qualifiziert und wird in der Sutistik nicht mehr gesondert 
ausgewiesen. Gegenläufig zur Anzahl deI Delikte ist das öffentliche lmeressc. Dabei 
dürfte den Medien eine nicht unwesentliche Rolle zukommen. »Babyklappen" sind 
ein populäres Thema, und in der Tat konnte die Hamburger HiLfsorganisatioll 
»Stemi-Park e.v.., am Ende des Jahres 2000 eine »positive Bilanz" vorweisen. Im 
Zeitraum von 16· Monaten wurden 6 Neugeborene in die Vorrichtung gelegt und 
2 Babys persönlich übergeben.'o In anderen Städten schwankt offensichtlich die 
Akzeptanz.') Hier dürften sicherlich die unterschiedlichen Vorgehcnsweisen der 
Hilfsorganisationen von Bedeutung sein. In den meisten Einrichlungen, so auch in 
Hamburg, werden die Kinder anonym durch eine spez.ielle Tür in Empfang genom­
men, rutschen in ein Wärmebett und lösen gleichzeitig einen elektronischen Alarm 
aus, um sofortige Hilfe durch die Mitarbeiterillnen der Einrichtung zu gewähr­
leisten.'! Beim Sozialdienst Katholischer Frauen in Fr:mkfurtlMain und im bayen­
sehen Amberg wird hingegen anders vorgegangen: Tag und Nacht sind Helferinnen 
erreichbar, die zu einem vereinbarten Treffpunkt eilen, an welchem das Kind persön­
lich übergeben werden kann.'9 

I) Schutz, Wolfg.ng: 1'1 J •. hre Pcrsoncnsunrugcsetz - IlS JAhre St,ndesbeamte in Deutschland, in : StAZ 
100 ,. S.4 H. (S. 10). 

'4 Dies. Zahlen n.JUlI u. a. MiCtenzw.~ Ingo: .Aktion Mos.s. - Rcchtsfrogcn der .nonymen Abgabe neu 
geborener Kinder, in: Zeiuchrift für Leben"echt lOoo, S. ~7i1. ($. ~7) mit Hinweis auf die FA2 vom 
J. 4.1000. Gleichfalls: ~.Ein~ Frau mir Mur<, in: DER SPIEGEL Ausg.,be 41/~ooo und» Weich {.llen. 
Zweite B.bykbppc., in: die r.gesz.eirung vom I. '1.1000. Auf die unklare Herkun/( des Zahl.om ... ri.l. 
weist jedoch DIE WOCHE in ihrem Artikel .Die Klapp. klapp. nicht. in der Ausgabe vom ".4. '00' 
hin. Dcr .Su:rni·P.rk. veröffentlichl .uf seiner Homopage eine LiSte der AU.<Setzunc~ in den J.hren 
1'99 bis '001 ,ohne jedoch hinsichtlich der Törungen zu differenz;er"" (www.(jndelbaby.delocffentlich­
keillpre .. e/~priI2ool ). 

Ij ArbeilSpapier des AGJ-Fachausschusses .Rechts· und Organisationsfragen in der Jugendhilfe.: .Dic 
,ßabyklapp.' .us iugcndrechtlichcr und jugenclpoliu.cher Si~ht. (www.agj.dehgj.news). 

,6 www.Sleroip>rk.deloeffen.lichkcillprc>sehpn\ lootlbilanz. 
17 ""O,c KJotppt klAppt nicht",", '11: OIE WOCHE \"()(I) 11·4·.1COI. ZU ctncm Uldc:rcn ErJ;cbni, gelAngt 

hi~gegen die ugeszeirung in ihrem Artikel vorn ~. 4.l001: .Babykhppc kloppen., wonach in Betlin 
uhlendorf bereits mehrere Säuglinge abgegeben worden seien. 

,8 Arbeitspapier auf Grundbgc der Diskussion im AGJ-Facbausschuss .Rech.,· und Organisarionsfragcn 
in du Jugendhilfe.: .Di~ 'Slhyklappe< au, jugendhilferechtlicher und Jugendpoliuscher Sicht.« 
(www .• gj.de/.gjJlews)und:.DieBabyklapp ••• in: B~rliner Ztirung vom 7· ).1000. 

19 ~Die Klappe kl.ppl nicht«, in : DIE WOCHE vom 11.4. >001. 
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In beiden Model){äJJen verbleibt der Mutter eine Frist von 8 Wochen, in der sie ihren 
Schrin riickgängig machen kann. W:ihrend dieser Zeit lebt das Kind in einer Betreu­
ungsfamilie. Nach Ablauf der Frist wird es zur Adoption freigegeben.'o 
Diffizil gestaltet sich die FinanzielWlgsfrage. Hier muss zunächst zwischen den 
Unterbringungs- und Betreuungskosten sowie den Projektausgaben unterschieden 
werden. Die Unterbringungskoslen des Findelkindes während des achtwöchigen 
Aufenthaltes in einer Pflegefamilie werden generell vom Staar getragen. In Bayem 
bildet § ,41 SGB VIII die gesetzliche Grundlage (»Inobhutnahme«)." Hiogegen 
ordnet man in Hamburg diese auf den Säugling bezogene Leistung der .. Hilfe zur 
Erziehung« (§ 33 5GB VIII) zu." Damit ist zwar die Frage der Umerbringungskosten 
gcklän, offen bleibt jedoch die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Bereit­
stellung von Beueuungskräften elC. Diese werden beim Hamburger "Sterni-Parb 
auf umgerechnet 25°000 DM pro Jahr bezifferr'l, wovon die zuständige Hamburger 
Behörde im vergangenenJahr 50000 DM und im laufenden 80000DM ((agen wird.'4 
Der Fehlbetrag soll durch Spenden beglichCl1 werden . Für das ~Moses- Projekr", aus 
dem bayerischen Amberg ist die Finanzierung offenbar noch völlig ungeklärt. Auf 
der Homepage findet sich lediglich der vage I-linweis, dass die Kosten nicht ange­
geben werden könnten und die Bezahlung der Öffentlichkeitsarbeit von der Art der 
Mitwirkung und Durchführung auch anderer Scellen wie z. B. des Freistaats Bayern 
und der Kommunen abhänge.'l Lediglich hinsichdich der Projektdauer ist man sich 
sicher. Angesichts der bedeutsamen Aufgabe sei eine Dauer von 5 Jahren "unab­
dingbar«." 

1) Strafrechtliche Würdigung 

Die strafrecbtliche U ncel:Suchung beschränkt sich exemplarisch auf die Erörterung 
der Straftatbestände der AU5setzung, der Unterbaltsentziehung und der Personen­
standsfälschung.'7 

lO ßie';I2·H~rder, Renau:: .Oie .Babykbppe c • Hilfe zur Erziehung oder Inobhlllnahmc?, in: B~itr'ge zum 
Recht der sozi>.ltn Dienste und Einrichtungen 1000, S, 121 ff. (11Jl, sowie ~uch ~Di. Khppe klappt nicht«, 
,,\: DJE WOCHE vom 12.4.1001. 

11 Bieritz-H.rder, Ren3le: Die .Babykbpptc. Hilfe zur Erzi<hung oder Inobhutnahme1, in: Beilräge zum 
Recht der .ozialen Diensre und Einrichtungen 1000, S. J 3 H. ($. Hl· 

u EIxI. 
'3 .Die B.byklappe«, in: Berliner Zeinmg vom 7, J. 2000, und: -An der B,bykl'PllC scheiden sich die 

Geister., in: Hamburger Abendblaet vom 10. J' 1000. 

'4 Arbeil!p~pierauf Grundlage der Diskussion im AGJ-F.chau$Schu~ .Rechls· und OrgU1isationslragtn in 
der Jugendhilfe.: Di< ,BabykJappc< aus iugendhilfercchtlichcr und iugcndpolilischcr Sicht (www .• gj.de/ 
.gj_ne~.). 

'5 www.rohneu.de/moses. 
16 Ebd, 
27 Siebe indicsem Zusa.msncnhang auch die .usführlichenstrafrechtlichen Untersuchungen von: Neuheuser, 

Stephao: ßegriiode, die Weggabe eine< Neugeborenen in eine ~BabykJappe. den Anfang",erdacht einet 
Suuucl, in : NSrZ 100 I, S. 17 S ff; Bitlein, Mich.eUSrephan Rixen: B.bywieg~ - Ein Hilfskonupt 
eigener An, in: Krim,n.linik IOO', S. 14 ff., und die im wesentlichen auch 1uf die strafrechtliche Prob­
lem.tik~usgerichcete Abbandlung von Miuenzwei, logo: • Aktion Moses. - ~hl$f ... gcn dec anonymen 
Abg:>.be neu geborener Kinder, in: Zeitschrift für Lebensrechl '000, S. 37 ff.; außerdem S<:heiw., Ki ... rcn: 
Bahykl.ppe und anonyme Geburt - wohin mit Münerrech,en, V.lelTcchten, Kinderrcchtenl, in: ZIU' 
100', Heft S, S. 368 H. 
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a) Aussetzung gemäß § 221 StGB? 

Für die Mutter entfäUt der Tatbestand der Aussetzung gemäß § 121 Abs. 1 und 1 

StGB.'8 lnsbesondere fehlt es am MerkmJtI der »hilflosen Lage« und am tatbestand­
lichen Erfolg ... der Gefahr des Todes oder einer schweren Geslmdheitsbeschädigung«. 
Vielmehr dient die •• BabykJappe« ger~de der Verhinderung dieses Zustandes. 

b) Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß § 170 Abs. I StGB? 

In Betracht kommt ein Delikt, das gemeinhin mit umerhaltsflüchtigen Vätern asso­
ziiert wird, nämlich die Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß § 170 Abs. I StGB . 
Demgemäß wird derjenige bestraft. der sich vorsätzlich einer gesetzlichen Unter­
haltspflicht entzieht - obwohl er leistungsfähig ist -, so dass der LebensbuLJrf des 
Unterhaltsberechtigten gefahrdet ist oder ohne Hilfe eines anderen gefährdet wäre. 
Ferner muß zwischen der Unterhaltsverweigerung und der Hilfe des Dritten ein 
innerer Zusammenhang bestehen. 
Unzweifelhah entzieht man sich der geserzlichen Unterhaltspflicht. wenn man die 
»8abyk14ppe N in Anspruch nimmt. Gemiiß §§ 160[. 1602 BGB ist die Mutter ihrem 
neugeborenen Kind zum Unterhalt verpJlicluet. Soweit dieser Unterhalt nicht durch 
Pflege und Erziehung gewährleistet wird, isr er durch die Entrichrung einer Geldreme 
zu sichern (§ 1612 Abs. 1 BGB). Diese Unterha.ltspflicht besteht ab dem Zeitpunkt 
der Geburt bis auf weiteres. Erst bei der Unterbringung des Kindes in der späteren 
Adoptivfamilie (niehe der Pflegefamilie) tritt die Unterhaltspflicht gemäß § 175' 
Abs.4 BGB zurück. Die Unterhaltspflicht der Mutter erlischt damit erst mit der 

Adoption (§ '755 Abs.\ BGB). Die Unterhaltspflicht endet damit gemäß § '747 
Abs. 3 BGB frühestens acht Wochen nach der Gebun.'9 Durch die Abgabe des Kindes 
in der »Babyldappe« signalisiert sie, dass sie den gesetzlich geschuldeten Unterhalt 
ganz oder teilweise nicht gew.'ihren will oder kann. Die finanzielle Leiitungsfähigkeit 
der Mutter als Voraussetz.ung der Unterhaltspflicht ist regelmäßig vom Tatrichter 
positiv festzustellen. Zu prüfen ist, ob im Falle der »Babyklappe« rucht von vorn­
herein eine mangelnde LeistUngsfähigkeit der Mutter angenommen werden kann. 
Erfahrungen darüber. welche Frauen ihre Kinder aussetzen und wie ihre finanziellen 
Verhälcnisse ausgestaltet sind. sowie gesicherte Erkenntnisse darüber, wer die aus­
setzenden Mütter sind, existieren njcht.'o Die Annahme. dass es sich um Drogen­
abhängige, Opfer extremer Gewalt, Bürgerkriegsflüc.htlinge. Minde~ährige und Ver­
gewaltigungsopfer handeln kann, ist nicht von der Hand zu weisen" - sie trägt zur 
Problernlösung aber nur begrenzt bei. 
Keine Frau legt ihr Neugeborenes leichtfertig in eine "Babyklappe~. Wer sich hierzu 
entschließt. dürfte sich in einer ausweglosen Notsiruation befinden. Hierfür können 
auch finanzielle Gründe ausschlaggebend sein. Gleichwohl sind auch andere Kon­
steUationen denkbar. auf die z. B. Neuheuser hinweist.l' In diesem Zusammenhang 
w~en insbesondere nichtchcliche Kinder zu nennen, die die vermeintliche ~Fami-

,8 Neuhcu.cr, Steph.n: Begründet die W'Wbc ein~s Neugcbo"nen in ~inc »Bahyklappe. den Anlang;­
vcrd.cht eiocr Straltat? io: NS,Z 100', S. '71 CI. (5. 1]7). 

19 Neuhewer, S,ephan: Begründer die Weggab. eines Neugeborenen in eine .&bykl.ppe. den Anf.ngs­
verdacht ciner S,r.UUt/, in: NS,Z 100"S.171!C. (5. '76). 

)0 Vgl. diesbezüglich ein Interview mit der Adoptionsforseherin Chrisüne Swientek.: .B.bykl.ppcn eio 
völlig falscher Weg", in: Braunschweigtr Zeirung vom' 5.1.'001. 

~, .Anonyme Geburt - ~us aus der Grauzone-, in: Hamburger Abendblatt vom 6.4.1001. 

3' Neuheuur, S,eph;lJ1: ßegriinde, die Weggabe eines Neugeborenen in eine .Babyklappe. den Anf.ngs­
vcnhcht einer St...rutl, in: NStZ 1001, S. '75 {{. (S. '78). 
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lienehre .. gefährden.)} In diesen Fällen kann sich die Murter häufig (auch aus kultu­
rellen Gründen) der familiären Gemeinschaft nichr entziehen, weil es ihr hierfür z . B. 
an den nötigen finanziellen Mitteln fehlt. Bei wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit., 
die der Tatrichter im Hinblick auf die spezifische Situation der Muner nach der 
Gebun prüfen müsste, scheidet der Strafratbestand jedenfalls aus. 
Unrerschiedliche Auffassungen bestehen im Hinblick darauf, ob durch die Hinter­
legung des Neugeborenen der Lebensbedarf des Kindes gefährdet ist oder ohne die 
Hilfe anderer gefahrdet wäre. Sicherlich würde der Lebensbedarf des Kindes in 
Gefahr sein, wenn die »Babyklappe« keine Zufluchr böte. Es bleibr indes zu klären, 
ob die Hilfsorganisationen die Rechtsstellung des »anderen" inne haben. Die Hilfs­
organisationen errichten die "Babyklappe«, um die Mutter vor den Folgen einer 
unüberlegten Handlung, die sich auch aus einer finanziellen Nm ergeben kann. zu 
bewahren. Sie handeln also in dem Bestreben, die Mutter auch finanzieJl - und das 
heißt konkret von ihrer Unterhaltspflicht- zu entlasten. Diese Entlastung der Mutter 
geschieht freiwillig in beiderseitigem Einvernehmen. Die typische Konstellation, in 
welcher die öffentliche Hand einschreiten muss. um den Unterhaltsanspruch zu 

kompensieren. liegt damit nichr vor. Gerade in diesem Zusammenhang muss auf 
den ursprünglichen Sinn von § 170 SIGB abgestellt werden. Der Norm liegt der 
Gedanke zugrunde. die AHgemeinheir gegen eine missbräuchliche Beanspruchung 
durch Unterhaltspflichtige zu schützen.)< Erfolgt eine staatliche Leistung, so ist diese 
als Reaktion auf einen sich :mbahnenden und daher zu verhindernden Notzusland zu 
wenen. Die »Babyklappe« ist diesem Zustand jedoch vorgelagen. Indem sich die 
Hilfsorganisation im Einvernehmen mir der Mutter um das Kind und eventuell auch 
um die Adoprion kümmert, haodelt sie nicht im Sinne eines "anderen« im Sinne von 
§ 170 Abs.! StGB. 

c) PersonenstandsJälschung gemäß § 169 Abs. 1 StGB? 

Bei der Strafbarkeirsüberprufung wird häufig die PersoneIlstandsfalschung des § 169 
StGB vergessen. In Betracht kommt hierbei § 169 Abs. [ ). Variante SIGB. Danach 
stellt der Gesetzgeber ausdrücklich die Unterdrückung des Personenstandes gegen­
über den zuständigen Behörden unter Strafe. Täter kann dabei jedoch nur derjenige 
sein, dem die Anzeige über die Geburt beim Standesamt obliegt. Diese Garanten­
steIlung kommt im Regelfall dem Leiter des Krankenhauses, der Hebamme oder dem 
Vater zu . Legt man jedoch zugrunde, dass die Frau das Kind olme fremde Hilfe zur 
Welt gebracht hat, so trifft sie gemäß § 17 Abs . I Nr. 5 Personenstandsgesetz die 
Verpflichrung zur Anzeige. Mir der Hinterlegung des Neugeborenen in der "Baby­
klappe~ ist daher der Tatbestand des § 169 Abs. I 3. Variante ScGB erfüllL JI Folglich 
wird die Staatsanwaltschaft aufgrund des Legalitätsprinzips Ermittlungen einleiten. 

AJlerdjngs ist nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Umstände Rechtfercigungs­
gründe vorliegen können. Diese werden im Bereich des rechtfertigenden Notstands 
(§§ H StGB) zu suchen sein. Es dürfte Einigkeit darüber bestehen. dass durch die 
Weggabe des Kindes der gegenwärtigen Gefahr von Aussetzung oder Tötung wirk­
sam entgegengetreten werden kann. Im Falle der durchzuführenden lnreressenabwä­
gung kommt dem Rang der betroffenen Rechtsgüter eine besondere Bedeutung zu. 

H Instruktiv d.her: Wolf. K~tj a: Bod.~ht beim H~T2ngehc n an lI.bykl>ppe/ lhbykorb, in, Prcssemiueilun· 
gen der PDS-F ... ktion im Thüringer landtag vom '4 . l . '001. 

l4 Jescheck, Hln ... Heinrich (H"g.): Leipzig., Komment:11, 10. AufUge, BerlinINew York '988. S '70 b, 
Rn.I. 

1 S Gemäß § 11 Abs. t OWiG tri" die gJei~hzeitig beg~ngene Ordnungswidrigkeit (§ 68 i. V. m. § 17 Ab •. 1 

Nr.5 P$,G) hin,cr diCjjc Straf,.. wriick . 
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"Da das menschliche Leben einen Höchstwert darstelle, (muß sein Schutz) besonders 
ernst genommen werdcn.«16 Gleichwohl wäre es verfehIr, die kollidierenden Rechts­
güter - nämlich Leben sowie körperliche Unversehrtheit des Kindes einerseits und 
staatliches fnteresse an einer Abklärung des Personenstandes andererseits - einander 
isoliert gegenüberstellen zu wollen . In diesem Zusammenhang würde nämlich dem 
Schutz des menschlichen Lebens immer der Vorrang gebühren. Damit häne man 
verkannt, dass § J4 StGB eine umfangreiche Interessellabwägung gebieter., die insbe­
sondere unter dem Gesichtpunkt der Relarivierung erfolgen mussY Hier wäre einer­
seits der Frage nachzugehen, inwieweit die Mutter in einer Not- und Paniksiruation 
paralysierr war. Andererseirs muss ihr gesamtes yorgebunliches Verhalten betrachte! 
werden. Es wird mithin auch darauf ankommen, ob sie durch die Ignorierung einer 
neunmonatigen Schwangerschaft (!) eine Notsituation und damit letzrlich die Rechts­
gutsVerletzung provozierr halo Darüber hinaus wäre an deo entschuldigenden Not­
stand gemäß § 35 StGB zu denken, wobei aufgrund der Muner-Kind-Beziehung die 
Himerlegung in der ,.Babyklappe« zwar als rechtswidrig, jedoch als schuldausschlie­
ßend einzustufen sein könnte. Zudem dürfte die Schuldunfähigkeit gemäß § 20 StGB 
regelmäßig ewen separaten Prufungspunkt darsrellen.)! 
Entgegen der Meinung vieler Hilfsorganisationen zieht damit die Hinterlegung eines 
Neugeborenen in einer »Babyklappe« per se noch keine Straffreiheit nach sich.!? 
Zumindest stellt die Nich(anzeige der Gebun beim Standesamt ein tatbestandsmä­
ßiges Unterdrucken des Personenstandes eines anderen gegenüber einer zur Führung 
von Personensrandsbüchern zuständigen Stelle durch Unterlassen dar. lo 

z. Veifassungsrechtsruhtliche Würdigung 

Verfassungsrechtliche Fragen werden von den Initiatoren der »Babyklappe« entweder 
negiert oder aber nur rudimentär abgehandeitY Dabei ungiert die Vorrichtung ios­
besondere das in Art. 2 Abs. J i.V. 11'). Arr. I Abs. I GG verankerte Rech( auf Kenntnis 
der eigenen Abstammung." Dieses Recht des Kindes hat das BVerfG in zwei Leitenr­
scheidungen fixiert.~J Das Gericht vertrat dabei die Auffassung, dass die genetische 
Aussrarrung des Einzelnen seine Persönlichkeit präge und damit eine Schlüsselstel­
lung für die Individualitätsfindung und das SeibslVerständnis einncltme.~' Dem könne 

36 BVcriGE ~6, S. 160 (S. 164). 
17 Tröndle. Huben., in: TröndlelflSeher. S ... fge5etzbuch . Kommen"". Miinehen '999, § H Rn. 8/9. 
)8 So auch 5cheiwe, Kirsren: ß.bykl.ppe und anonyme Gcbun - wohin mil Miirterrechlen, V't,rrechlen, 

Kinderr~dll.n', in' ZRP '001, Hell g, S. }68 H. (S·370)' 
J9 Da> -Mosts-Projekt. vcrn.chlissig. z. B. völlig SI/)9 SIGB. Unltrdcr Üb<,rschrift .SH"f(reihr;;l' werden 

lediglich §§ 111 und '70 S,GB "ichwomrrig beh.ndelt, vgl.: www.rohnetz.do. Gleichfalls eine inhalt.liche 
Beschränkung .uf §§ »I und '7051GB nehmen vor. Die Münchener .n.by!<lappe. (www.1ebenspforre­
muenchen.dc), .$terni · P.rh in H.mburg (www.Slemipork .de/finddb .. by/gcselze) . 

40 Die sich ~wangläurrg anschließende Frnge, ob sich die HiHsorg.nisationen durch die E",iehrung der 
.B.bykl.ppe. st rafbar machen, i.u bereits von Bärlein, Mi,haeUSteph.n Rixen (Fn. 17) ausführlich 
unrersuchl worden . Die AuHil.Ssung. wonach keine uraJ'- oder bußgeldrechtlichen Risiken (ür die Trigcr 
der .ß"bykJapp •• bes,ehen. wird von den Aurorinnen getei" . 

41 Das .Mose,·Projekt. behandelt die verfassungsrcchlliehe Komponente gar nichL Der , Slemi-Park. gib. 
einen kurun Abriss du Problem.,ik im K.pilel iiber die -Anonyme Gebun • . 

4> Betroffen sind auch die Grundrechte aus Art.6 Abs.ttz sund ArL 14 GG. sofern un<erh •. It.s- und 
erbrechtliche AnspIÜche geltend gemacht werden. Die vorliegende Abh.ndlung beschränkt sich jedoch 
.ui die DHslellung der allgemeinen Persänlichkcir.srech,e. Hinsichdich An. 6 GG, .iehe Scheiwe, Kirsten: 
BAbyklappe und ~nonyme Geburt - wohin mit Miirterrechtcn. Välcrre.:h,en, Kinderreclllenl. in: ZRP 
1001. Heft 8, S. }6S ff. (5.37> f). 

4} BV"rfGE 79, S. '16ft. und ßV.rfGf 96, S. S6 ff. 
f4 BVcrfGE 79, 5. 1\6 ((. (5. 169)' 
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nicht eatgegengehalten werden, dass es Fälle gebe, in denen die Abstammung un­
aufklärbar bleibe und die Persönlichkeitsentfaltung ohne Kenntnis der Abstammung 

erfolgen müsse'<! Allerdings beinhalre das allgemeine Persönlichkeitsrecht kein Recht 

auf Verschaffung von Kenntnissen der eigenen Absrammung, vielmehr könne nur vor 
der Vorenthalcung erlangbarer Informationen geschützt werden.'6 

Für die "Babyklappe~ ergibt sich damit eine doppelte Problematik: Zum einen 

ermöglicht sie der Mutter einen Grad :lD Anonymität, der mit dem allgemeinen 

Persön!ichkeitsrecht des Kindes kollidien. Zum anderen stellt sich die Frage, ob 
die teilweise gewährte staatliche Unterstützung oder stillschweigende Duldung nicht 

gerade zur Vorenthaltung der Infonnation beiträgt, auf die nach der Rechtsprechung 
des BVerfG das Kind einen Anspruch hatY 

a) Anspruch auf Kenntnis der Abstammung versus Recht auf informatumelle 
Selbstbestimmung 

Sowohl die Mutter wie auch das Kind können sich auf das aHgemeine Persönlich­

keitsrecht gemäß Art. 2 Abs. I i.V. m. Art. lAbs. J GG berufen, wobei das Interesse 

des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung dem Schutz des mütterlichen Recht, auf 
informarwnelLe Selbrcbwimmung und damit der Nicht-Preisgabe ihrer Daten gegen­

übersteht. Freilich werden die Grundrechte nicht schrankenlos gewährt. Konkret 

bedeUlet dieses, dass, soweit nicht in den unantastbaren Bereich privater Lebens­

gesralrung eingegriffen wird, der Einzelne die Einschränkungen hil12unehmen hat., 

die im überwiegenden Allgemeinimeresse oder im Hinblick auf gruodrechdich ge­
schützte Interessen Driuer unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit vorge­
nommen werden.~8 Zunächst dürfte es sich nicht um einen unantastbaren Bereich der 

privaten Lebensgestaltung der Mutter handeln, denn sie hinterlegt ihr Kind in der 

»Babyklappe« und greift somit nachhaltig in dessen Persönlichkeitssphäre und -ent­

wicklung ein. Ferner gilt das mütterliche Recht auf Herrschaft über ihre Daten nicht 

absolut und nicht uneingeschränkt. Gerade in einem derart empfindlichen Bereich 

wie der Erfassung von Neugeborenen ist die Gesellschaft auf Kommunikation und 

Kooperation angewiesen. Wie bei allen gemeinschaftsbezogenen Grundrechten ist 

daher ein Eingriff in das Recht der informellen Selbstbestimmung im überwiegenden 

Allgemeininteresse möglich, falls lUerfür eine gesetzliche Grundlage besceht.4? In 

diesem KomelCl. ist insbesondere § J7 Abs.l Nr. 5 PStG zu sehen. Die Bestimmung 
legt die Reihenfolge der Anzeigepflicht bei einer Geburt fest. Danach triffr die 

Mutter, sofern sie bei der Geburt des Kindes allein war, die Pflicht zur Anzeige 

beim zuständigen Standesbeamten. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, wovon man 

bei der Hinterlegung des Neugeborenen in der »BabykJappe" ausgehen kaM, handelt 
sie gemäß §§ 21 Abs. 1 OWiG iV. m. 6&, 17 Abs. I Nr.5 PStG ordnungswidrig und 

setzt sich dem Anfangsverdacht der Personenstandsf"alschung gemäß § 169 5tGB aus. 

Das deutsche Recht negien und poenalisien damit explizit die anonyme Abgabe von 
Neugeborenen in zweifacher Weise, nämlich in strafrechclicher und ordnungsrecht­

licher Hinsicht. Gleichzeitig werden die Kriterien der BVerfG-Rechtsprechung er­

füllt, denn staatlicherseits wird dlS Kind auf diesem Wege vor der Vorenrhalrung 

4\ BVerfGE 79, S .• (6ff. (S .• 69)' 
46 BV.rfGE 79. $ .• (6 fr. (S.269)· 
47 BVerfGE 79. $. 1j6ff. ($. 169). 
48 BVcrfGE 6(. $. J (5. üJH). 
49 BVerfGE 6(, S. J 11. ($.+4). Siehe in Zus.mmenh.ng auch: Hoh:nagel, Bcmd: Das Recht auf inlomutio­

nellc SclbSlbesrimmung, in, Pierorh, Bodo (Hrsg.): Vcrfas,ung>rechJ und .oziol. Wirklichkeit in Wech­
,dwirkung, Berlin ~ooo, s. '9 H. 
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erlangbarer Informationen geschützt)O 1nsoweit gebührt dem Recht des Kindes auf 
Kenntnis seiner Abstammung der Vorrang vor dem Reche der Mutter, ihre Anony­
mität zu wahren. Die »Babyklappe« unterläuft diesen Anspruch des Kindes. 

b) )'Ermutigung« zur Geburt? 

Die Initiatoren der .. Babyk.1appe« vertreten allerdings die Meinung, dass rechdiche 
Überlegungen erst einseezen können, wenn das Neugeborene sicb in der sicheren 
Obhut der »BabykJappe" befinde." 
Ein Vergleich mit den Entscheidungen des BVerfG zum Schwangerschaftsabbruch 
drängt sich hier auf und wird von den Be.fürwonem der »BabykJappe« auch he­
rangezogen.!' Zwar endet mit der Geburt die »natürliche Verbindung«H zwischen 
Mutter und Kind, dennoch ermöglicht die »Babyklappe« die konsequente Umset­
zung des zweiten Leiturteils des BVenG zum Schwangerschaftsabbruch. l4 Das Ge­
richt forden hier gerade dazu auf, die Mutter zum AUSLragen der Schwangerschaft zu 
»ermutigen«. !! Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Wenn aus dem Lebensrecht des 
ungeborenen Kindes ein Recht auf Geburt folgt,f6 dann ist es, im Sinne des BVerfG, 
auch die Aufgabe des Staates, das Kind gegenüber seiner Mutter zu schützen und 
dieses durchzusetzen. Hier bietet die »Baby klappe« eine überzeugende Lösung. Im 
Interesse des nicht erwünschten Kindes, das, aus welchen Gründeo auch immer, nicht 
abgetrieben wurde, muss es eine Möglichkeit geben, der MU\ler die Trennung von 
ihrem Kind zu ermöglichen, um folgenschwere Kurzschlussreaktionen zu vennei­
denY Die »Babyklappe« bewegt sich somit im Spannungsfeld zwischen dem An­
spruch des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung und seinem Lebensrecht, das 
einher geht mit der staatlichen Verpflichtung, das menschliche Leben vor und nach 
der Geburt zu schürzen., i Dass in diesem Konflikt das Lebensrecht des Kindes höher 
zu bewerten ist, dürfte nach der Rechtsprechung des BVerfG außer Frage stehen. '9 
Gerade in diesem Kontext entfaltet aber auch die Erkenntnis des BVerfG, dass man 
das Leben des Kindes nicht gegen die Multer, sondern nur mit ihr schützen kann,60 
ihre volle Tragweite. 

C. Anonyme Geburt 

Ein flächendeckendes Angebot, Kinder anonym zu gebären, dürfte die "Babyklappe« 
früher oder später überflüssig machen."' Folglich befürworten die Initiatoren der 
»Babyklappe .. nachhaltig die "Anonyme Geburt« ued verdeutlichen damit die enge 

SO BVcrfG E 79. S. 1 S 6 fi. (S. "'9)' 
5' www.m.nip.trk .de.locffcndichkeitfpre.sscfjanua. 100' . 

$' www.sternipuk.deloellenclichkeitlpresse/j.nuar.oo •. 
53 BVcrfGE 39. $ . • f( (S . 42). 
S4 BVcrfGE SS, S. ,0J fI. 
55 BVcrfGE 88, S. '03 H. (S. 198). 
56 Weiß, Axel : Das lebensr~cht Ungeborener Kinder und ihr $IJ"2lrechtlichc, Schutz in der s.:hQ.'aJlgerschaf .. 

in: JR '993, S. H9H. (S· ·4S7)· 
j 7 So auch Weiß. Axel; Das Lebensre.:ht ung.borener Kinder und ihr stnlrechdicher Schul.:t in der S.:hwa.n. 

ge~ch.( .. in : JR '993, S. -}<I9 ff. (S. 4 57)· 
58 BVeriGE &8. S. 20) ff. (S. 17'). 
19 BV~rfGE S8. s. ~O) ff. 
60 BVerfGE as, S. 10} ff. (S. 266). 
6. Von die,., Überlegung ging die Bremer Ge>undheiusenatorin Hilde Adol( auf d., Konferenz der 

Gesundheiuministcr voro U.6.1001 ~us. vgl. . Gesundhcil$ministcr für anonyme Gebut"\enc , in: die 
tagC.lzC"itung vom 1J. 6. 2001. 

4 I J 
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Verbindung zwischen beiden Hilfsprojekten. Das Ziel ist es, Geburten in Toiletten, 
auf Dachböden und Kellern zu vermeiden und der Frau die Möglichkeit zu eröffnen, 
das Kind im Krankenhaus unter medizinischer Betreuung zur Welt zu bringen.61 

»Anonyme Geburten« waren bisher in deutschen Kranken häusern die Ausnahme. So 
wurden in der Berliner Charile in den letzten Jahren durchschnittlich 4 Fälle jährlich 
verzeichnet.") Insbesondere das Vorlegen der Versichenenkarte und damit die Preis~ 
gabe des Namens scheint Frauen von dem Weg in das Krankenhaus abzuhaken. 
Diesbezüglich hat die Hanse~Merkur~Versicherungsgruppe in den fünf konfessio­
nellen Kliniken Hamburgs Abhilfe geschaHen. Ab Februar 2001 übernimmt sie die 
Kosten für die »Anonymen Geburten«,6< und dieses offensichrlich mit Erfolg. So 
verzeichnet der ~Sterni-Park" inzwischen elf Geburten in einem Zeitraum von sechs 
Monaten.6s 

Diese Form des Hilfsangebotes ist zumindest rechtlich fragwürdig. Den meisten 
Kliniken scheint dieses - trotz Kostcnübemahme - bewusst zu sein. So verstößt die 
»Anonyme GebUrt" insbesondere gegen das Personensundsgesetz; nach § dl PStG 
hat der" Leiter der Anstalt« die Neugeborenen dem örtlichen Standesamt LU mel~ 

den,,6 Während eine Reihe von Krankenhäusern zugibt, »nichr ganz Jegal a zu han~ 
dcln/' hat der Hamburger »Stemi-Park« eindeutjg Position bezogcn.6S Auf Betreiben 
dieser Hilfsorganisation wurde im Januar 2001 die erste »Anonyme Geburt« in einem 
Flensburger Klinikum durchgeführt. 69 Weder die 5ta3tsOl.nwairschaftlO noch die 
Schieswig-Holsleinische Ministerill für Justiz, Prauen, Jugend und Familie erhoben 
rechrliche Bedenken.7' Knapp ein halbes Jahr später sind »Anonyme Geburten" 
deutsche Realität. Ob jedoch die vom »Sterni~Park" vertretene Auffassung, dass 
die »Anonyme Geburt~ aus scrafrechtlichen wie aus personenstandsrechtl.ichen Ge­
sichtspunkten als unbedenklich einzusrufel1 ist, bedarf gleichwohl der kritischen 
Überprüfung. 

61 SL Ann. Hospiu] in Herne (www .• nnahospiul.de/gyngeblhfognI9.nlml[Anonyme Gebun - Angebot 
in auswegloser Si,ualion]); .Anonyme Geburt - Wie soll d .. gehrnl Ab.ndbl~n~IOlervie .... mit L>ndes~ 
biscnöfi" M.rgol KäßmVln über ihren Vor,roß~, in: H>.mburger Abendblm 16.1. 1001; .Sterni-Park.: 
Pr",semittcilung Zur Ncurcgdung der anonymen Geburt vom I j . 1. 100) (www.slernipark.de/oeff<nt­
lichkeiuprcssc/janl11r1ool); »Anonyme Geburt bei Donum Vitae". in: Suddeu"che ZeiNng vom 
15.1. 1001, $.4). 

6) .Dalenscnutz im Kreißsaal - , in: die l.gesuirung vom 10. 2.1<>01 . 

64 .Konfessionelle Frauenkliniken H.mburgs ermoglichen anonyme GebUrT - H"",e Merkur Versich.­
rung'gruppe übtrJlimml Ko,r.cn. (www.hansemerkur.d.). 

6 5 ~Di • • "Ie anonyme GebUrT in H.mburg., in: H.mburger Abendbl," vom 8.6.)00 I. 
66 § 18 Personensundsge,etz behandelt di~ Anzeigepflieh, von Gebu""n in öffentlichen Anml,en, § )9 

PersDnenst.ndsgeset1. diejenige in privaten A ",ulren und Einnchlungen. 
67 SL Anno Hospiral Heme: Anonyme Geburt: AngehC>l in ~usw.gloser Siluation (Fn. 6.). 
68 .$,crni-Park.: Pre""emilleilung Zur Neuregelung d •• Anonymen Gebun, Februar 1001 (www."erni~ 

park.dtlocffcntlichkeiupre"cljanu"20ol ). 
69 Die anonyme Geburr wurde VOn ein~m Fcrnsehle.m der AR.O beglei,el, ,iehe insowei" PANORAMA 

vom J. ~. 4001. 

70 . Solche anonymen Gebunen ,ind nach uns.rer An,iehl auch bei der gegenwärTigen Rechtslage zulä<sig. 
Du ergab gerade in der vergangenen Woche auch die gemeinsame BcraNng von Krankenhaus, SIMtS­
anwaltseh.lt, Sunde,- und JugendamI über die G.:bunen in Fleosburg .• (www.srornipuk.dtloef(eo,-
1;("hkl=;.lrn~~se/j2"1I:a noo,). 

7' Die SI.,ements d.r zu,tändigen Mini,tcnnnen der Bundcsl~nder Schle,wlg-Holsrein, Nio<lersachsen, 
Nordrhein- Wesr:l.len, s...chsen-Anh.h und Sach.en zur Regelung der anonymen Geburt sind nachzulesen 
auf der Homep.ge des .Sterni-Parks-, vgl. d.,h.r: www.sremipark.dclocffentlichkeiup" .. c/j.nuarlool/ 
minister. Da. Land Thüring.n ha, .lIe K ... nk.nh~u,er ein~dfl ,ufgoforden. F ... uen auf Wunsch anonym 
entbinden zu 1a.sS<'n (vgl. ReporuM.inz, Sendung vom IS. s. lCO", Anonyme GebUrTcn~Tr:lum~ für 
Kind~r?, www.<wr.de/repon). 
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1. Strafrechtliche Würdigung 

a) Personenstandsfälschung gemäß § 169 Abs. I SiGB? 

Wie im Falle der »Babyklappe« kommt auch bei der "Anonymen Geburt« ein VerstOß 
gegen das Personenstandsgesetz gemäss § J 69 Absatz I 3. Variante StGB sowohl für 
die Mutter als auch für das Krankenhaus in Betracht. Für die Mutter kann auf die 
Ausführungen zur Babyklappe Bezug genommen werden. Es macht keinen Unter­
schied, ob die Mutter ihren Namen verschweigt, während sie das Neugeborene in die 
»Babyklappe« legt, oder aber sich im Krankenhaus weigen, ihre Personalien an­
zugeben. Der Tatbestand der Unterdriicku.ng des Personenstandes trifft auch auf das 
Krankenhaus zu, denn nach der geltenden Rechtslage besteht für die Anstalt die 
Verpflichrung, den Namen der Mutter den zust.ändigen Behörden .mzuzeigen. 
Diese Verpflichtung ergibt sich für staatliche Kliniken aus § 18 PStG und für private 
Einrichtungen aus § J 9 PStG. In beiden Fällen wird der allgemeine Grundsatz des 
§ J 7 Abs. I PStG außer Kraft gesetzt, und die Anzeigepflicht gehl auf den »Leiter der 
Anstalt« über." Hinsichtlich der Form und des Inhalts dieser Anzeige sind die §§ J 6, 
2I PStG maßgebend. Danach ist die Anzeige gegenüber dem Standesbeamten zu 
erst<Hten, in dessen Bezirk das Kind geboren wurdeJJ Die Anzeigepflicht des Leiters 
erstreckt sich dabei auf die Miueilung des Geburtsfalles und auf alle Angaben, die zur 
Beurkundung im Gebunenbuch gemäß § 21 PStG erforderlich sind.7~ Diesbezüglich 
bedarf es &immer« der Nennung der MUHer.?! Dass das Personenstandsrecht ."Ano­
nyme Geburten- sanktionierr, wird auch daran deurlich, dass der Standesbeamte -
norfa!ls durch Festserz.ung eines Zwangsge!des gemäß § 69 PSlG - unrichtige oder 
unvollständige Geburtsanzeigen des Anstaltsleiters <'.urückweisen kann. 76 Dieses 
bedeutet: In DeuLSchllnd ist es de lege lata keiner Frau möglich, ein Kind in einem 
Krankenhaus anonym zu Welt zu bringen, ohne dass die Klinkleitung sich der 
Unterdrückung des Personenstandes strafbar macht. 
Die Verpflichtung der Klinikleirung, den Namen der Frau in Erfahrung zu bringen, 
wird von der Hamburger Hilfsorganisation ~Stemi-Park« bestritten. Ihrer Meinung 
zu folge verpflichten die §§ 18, 21 PStG die Krankenhäuser nicht, sich Gewissheil 
über die Identität der Schwangeren zu verschaffen. Vielmehr sei es die Aufgabe des 
Standesbeamten, fehlenden Angaben nachzugehen und dann gegebenenfalls unter 
Heranziehung des § 26 PStG Vor- und Nachnamen des Kindes von Amts wegen 
festzusetzen.?) Diese Auslegung des Personenstandsgesetzes erweist sich als rechrlich 

fragwürdig. 

n .Zur Anzeige von Gebunen in iiff.nrlich~n Krlnkeohäu.ern ist von Gesetzes wegen der Lei,er der 
Anstalt verpnicht<:L Leiter der An.t:>h ist die Person, die die Au(sieht "ber die An.tah und ihre Insassen 
ausüb., d. n. in du Regel dcr lei,ende Ar-t. •. • (Vgl. Hep.ing/Ga.", Kommenur zum Personen,undsce.n., 
B~nd 1, Fr;lnkfun/Main, Bcrlin '999, § 18 Rn. 6). Bci privaten Einrkhtllngtn wird dem leiter der Anst~l, 
eine Erlaubni, enellr, wenn .nzunehmen ist, d,.s .der Leiter der Anstalt oder EinnehlUngen sich 
,usreichend mit den maßgeblichen per.;onemund..rechtlichen Vorschriften verlnut gemacht hat und 
die Anzeigen zuverlassig erstattet werden. Die Erlaubnis wird nieh. der Anstah als solehct, sondern dem 
jeweiligen lei,er erteilt. Sic i<t mi. einem Widcrrulrvorbchalt zu versehen, von dem Gebrauch we.-dcn 
kann, wenn sich sp'''er Unzutraglicnkeiten bei der ErstalTllng der G~bum.nzligen ergeben.« (Hepring/ 
Gaaz, Komment,r zum Personenstandsre<:hc, BAnd I, Frankfun/Main, Berlin • 999, § • 9 Rn. 4). 

7J Hepring/Gan (Fn. 7'), § ,6 Rn .• 8. 
74 Hcp.ingiGaz (fn. 7')' § 16 Rn .• 6. 
71 .Einzutragen sind die ,Eltern. de, Kinde •. Obwonl dieser Begriff eigentlich beide Ehern.eile umfasst, gih 

§ 11 PStG nicht rur d.n nichtehclicncn Va.er; die MUHer wird immcreinge,ragen, der V,ter hingegen nur 
dann, wenn das Kind cnclich ist<, siehe: H~p,;nglG ... z (Fn. 7')' § 11 Rn. '}. 

76 Hepring/GalZ (Pn. 7'), § 11 Rn .• j. 
77 Private Krankenhäuserund d"",i. die Regelung in § '9 PS,G ist ganz vergessen worden, ,iehe, .Anonyme 

Gcbun. und Personenstandsgesetz. Sund JJ Januar 100' (wwwstemipark.dc/pressdj.nuuloo./ge­
.. ,z). 
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Zurn ei.nen wird das Gebunenbuch nicht als Selbstzweck geführr. Es erfüllt eiDe 
unabdingbare Informationsfunktion und ist mit seinen Angaben in der Tat als 
»Diener des materiellen Rechts« zu verstehen.li Die Angabe der Mutter eröffne! 
dem Kind nicht nur die Kenntnis seiner biologischen Abstammung, sondern sichert 
z. B. finanzielle Anspruche der verschiedensten An, wobei insbesondere der Erban­
spruch zu oennen ist. Zum anderen ist unklar, ob § 26 PStG, der für Personen mit 
ungewissem Personenstand gilt, überhaupt auf »Anonyme Geburten« Anwendung 
findet. Diese Regelung ist primär vorgesehen für ältere Personen, die etwa durch 
Kriegsereignisse oder als Flüchtlinge selbst keine ausreichenden Angaben über ihren 
Namen oder ihr Geburtsdarum machen könnejlJ9 Zum anderen ist das Personen­
standsgesecz. so gefasst, dass Kinder, die von Frauen WIter falschem Namen i.n einem 
Krankennaus geboren werden, keine "Fi.ndelkinder« im Sinne von § 25 PStG si.nd, da 
schließlich Ort und Datum der Geburt fesl5tehen. 8o Folglich müsste in Zukunft, wie 
bereil5 von den Bcfürwonern der »Anonymen Geburt« angedaeht., § 26 PStG ex­
tensiv ausgelegt werden, um somit alle "Anonymen Neugeborenen« z.u erfassen. 
Dann wiire aber § 21 PStG für den Wortlaut der Beurkundung niehl mehr anwend­
bar!! - mit anderen Worten: Das Verwalrungsverfahren im Falle von § 26 PStG ist 
geprägt von dem Umstand, dass dieses die letzte Möglichkeit ist, den Personenstand 
eines Menschen festzulegen. Aus diesem Grunde iSI das Verfahren nicht näher 
geregelt worden. s, Die zuständige Benörde enl5eheidet nach pflichtgemäßem Er­

messen.ßI Ganz anders ist die Ausgangslage bei Klinikgeburten, hier normieren die 
§§ 18,19,21 PStG eine bis in das Delail geregelte Vorgehensweise der Beteiligten. 

Erneut wird deutlich, dass das in sich geschlossene System des Personenstands­
gesetzes die ,.Anonyme Geburt« nicht zulässt. Daraus folgt zwangsläufig für die 
beteiligten Kliniken, dass sie den Tatbestand der Unterdrückung des Personenstandes 
verwirklichen. 

b) Unterlassene HilfeLeiscung und rechtfertigender Notstand als 
Exkulpationsmöglichkeiten für die Kliniken? 

Ei.n Krankenhaus darf eine Frau mit Wehen nicht abweisen, selbst wenn diese sich 
weigert, ihren Namen zu nenncn.ß

, Anderenfalls begeht es eine unterlassene Hilfe­
leistung im Sinne von § JllC 51GB. Aber befreit die Aufnahme und Behandlung die 
Klinik von ihrer VerpflichtUng nach dem Personenstandsgese1z? 
In der akuten Notsitualion einer begiMenden Geburt bat eine eingehende Befragung 
nach dem Namen der Frau zunächst zurückzustehcn. Der behandelnde Arzt kaM 
und muss sich letztlich dem Wunsch der Frau nach Anonymität unterwerfen, sofern 
er nur hierdurch der Frau medizinische Hilfe gewähren kann. Rechtlich problema­
tisch wird die Zeit nach der Geburl. Falls die Mutter unverzüg[jch nach der Nieder­
kunft das Krankenhaus verlässt und das Kind zurücklässt, könnte der Tatbestand des 
§ 323C StGB eine Möglichkeit für die Klinik bielen, von ihrer Verpflichtung gemäß 
§§ 18, 19, 2 I PStG befreit zu werden. Eine derartige Vorgehensweise wird allerdings 
von den Befürwortern der »Anonymen Gebun« nicht beabsichtigt. SI Eine »Ano­
nyme Geburt« kann nicht bedeuten, dass die rr~uen quasi fluchtartig die Klinik 

78 Hepring/Gaoz (Fn. 7'), § 11 Rn. 31. 
79 Hepring/Gau (Fn. 7')' S 16 Rn. 6. 
80 Hepring/Guz (Fn.71), § 1j Rn.4. 
8! Hepring/Gaaz (Fn. 7')' S ,6 Rn. '7. 
8, Heprinc/Go..u. (Fn. 7')' § 16 Rn. 18. 
S) Hepling/Gaaz (Fn. 7'), § 16 Rn. 18. 
s~ "D~lenschulz im Kreißsaal_, in: die .. geszeitung \'om 10.1.1001. 

8j .D:"enschulz im Kreißsaal., in: die lag"'2~;,ung vom 10.1.1001. 
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verlassen müssen, um den Krankenhäusern die Befreiung über § P3C StGB zu 
ermöglichen, Der propagierte Anspruch, dass Frauen in »Würde«s6 die Kinder 
bekommen sollen, muss sich auch auf die poStnatale medizinische Betreuung der 
Mutter erstrecken. Bei einer mindestens dreitägigen Verweildauer im Krankenhaus 
dürfte dem »Leiter der AnStalt« jedoch der Rückgriff auf § F-3C 5cGB verwehrr sein. 
In dieser Zeit ist eine eingehende Befragung der MUHer durch die Krankenhauslei­
wog zuruucba.r, nöcigenfalls auch unter Hinzuziehung des örtlichen Standesbeamten. 
Erfolgt sie nicht oder wird die Anzeige zeitversecz( den zusündigen Behörden 
gemeldet, so dürhe der hioreichende Verdacht der Unterdrückung des Personenstan­
des gemäß § 169 StGB gegeben sein. Aus dem gleicheo Grunde ist daher auch die 
Exkulpation über den rechtfertigenden Notstand gemäß § J4 StGB ausgeschlossen, 
Zwar kann sich der behandelnde Arzt im Moment der Einlieferung der Schwangeren 
auf eine gegenwänige Gefahr berufen, bei der die fnceressenabwiigung zugunsu:n des 
Lebens von Mutter und Kind auszufallen hat. Spätestens nach der Geburt dürfte eine 
unmitcellnre Gefahr jedoch nicht mehr bestehen. Der Einwand, dass die Kliniken im 
Zweifel sich auf §§ 34, Jl3C StGB berufen können,'7 trifft daher nur auf diejenigcn 
Mütter zu, die unmiuelbar nach der Geburt das Krankenhaus verlassen. Bei längeren 
Aufenthalten im Krankenhaus, die im übrigen bei medizinisch unbetrculcn Schwan­
gerschaften nicht unbedi.ngt selten sein dürften,Ig wird dagegen eine Anzeige beim 
zuständigen Standesbeamten unumgänglich. 

2. Verfassungsrechtliche Würdigung 

Da die »Anonyme Geburt« gesetzlich verankert werden soll, zwi.ngt dies die Initi­
atOren zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen 
Problemen. So sind sich die Befürworter der Tatsache bewusst, dass sie, indem sie 
dem Standesamt die nötigen Angaben verwehren, in das Grundrecht des Kindes auf 
Kenntnis >einer Abstammung gemäß Art. 1 Abs. I iV m . Art. 1 Abs. { GG eingrei­
fen.!? Dessen ungeachtet sind sie der Ansicht, dass das Recht der Frau, das Kind in 
»Würde<' und unter medizinischer Betreuung zu bekommen, höher zu bewerten sei. 
Im Gegensatz zur "Babyklappe«, wo sich die KJinik lediglich auf die Bereitstellung 
der Vorrichrung beschränkt, übernimmt sie im Fall der »Anonymen Geburl" eine 
aktive Rolle. Sie betreut die Mutter und das Kind vor, während und nach der Geburt., 
weigert sich aber letztendlich, gegenüber dem Standesbeamten Anzeige zu erstatten. 
Das Krankenhaus begibt sich damit in die Position eines Dritten, der dem (vermeint­
lich) höherrangigen grundrechdichen Anspruch der Frau Geltung verschafft. Damit 
eröffnet sich eine doppelte Problematik. Zum einen stell! sich die Frage, ob das 
Grundrecht der Frau auf Achtung ihrer Würde gemäß Art. J Absatz I GG höher zu 

86 "D~,cn,chu,~ im K rc-i/!s:ul., in: die tageszeitung vom )0. ).200 r. 
87 .Anonyme Gebun.. und Pe.rsonen,u.ndsgesct:L, S.and ••. J.nu .. 100', www."cmipark.dc/oeff.mlich­

k~jtlpr ... e/j~nua(lOO! Igesel2. 
88 Bislang h~ben in eU Frauen sich beim .Sterni-Park. gemcld<:r und ihr Kind anonym geboren. Hicrb.i 

mussten zwei Kind<r per K.iserschnirr entbundcn werden (.Dic er,le anonym. Gebun in Hamburg., in; 
Hunburgcr Ab.ndblarr vom 8.6. )001). 

89 Überlegungen zu einer geseI2~ch.n Regelung der .~nonym.n Geburt., S,and .}. ).100' (www.slerni· 
park.de); CDU/CSU-Frak,ion im DeutSchen Bundesrag, Anette Widmann·Mauz, Erklärung vom 
}o. f. ,oor: ehnc. zum Leben !chilien. Recht aul Kenn",;s der eigenen Abstammung darf hine un­
überwindbare Hürde für Schul2. des Leben sein (www.cdllcsu.bundcs .... g.dc); POS ;m Bundcsug, Gabi 
Ohl~, Erkl:':rung vom! 9. r 1 . 00: Wir brmchen die Möglichkeit c.iner anonymen Geburt, in: reinblick 0.1 
loo!(www.pds-im-bundestag.de); SI. Ann. Hmpiul Herne: Anonyme Gebun - Angebot in auswegloser 
Sirualion (fn. 6,); GeselZentwurf. BT-DI1<. '41HZ! (neu}. 
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bewerten ist als das des Kindes auf Kenntnis seiner Abuammung, zum anderen, ob die 
Grundrechte gegenüber dem Krankenhaus überhaupt Dri/twirkung entfalLen kön­
nen. 
Der Anspruch des Kindes auf Kenntnis sei.ner Abstammung ist bereits im Zusam­
menhang mit der .. Babyklappe« dargestellt worden. Die Umsetzung des Schutzes 
»vor der Vorenthahung erlangbarer Informationen"?O obliegt bei Klinikgebunen 
gemäß §§ 18, 19, 2t PStG dem jeweiligen »Leiter der Klinik<<. Die Weigerung be­
einträchtigt damit das venassungsrechtlicb geschützte Recht des Kindes. Die Kran­
kenhäuser führen hingegen an, dass der Wunsch der Frauen nach einer medizinisch 
betreuten Geburc höher zu bewerten sei. 
Dieser Auffassung ist zunächst eirunal zuzustimmen. Geburten allein und ohne 
medizinische Hilfe tangieren den mütterlichen und kindlichen Schutzbereich von 
Art. lAbs. J GG. Dabei ist die Frage, ob Art. lAbs. 1 GG mittelbar oder unminelbar 
zwischen Dritren eine Bindungswirkung entfaltet/' sekundärer Natur. Eine mittel­
bare DrirtWirkung liegt in jedem F:tlle vor. »Anonyme Geburten« werden von einer 
Trägerorganisation und damit von dritter Seite beglichen,?' so dass es sich um einen 
Krankenhausbehandlungsvertrag zugunSTcn Dritter gemäß § 328 Abs. J BGB han­
deln dürfte:, aus welchem die Frau einen unmittelbaren Leisrungsanspruch geltend 
machen kann.'l Dass An. J Abs. I GG gerade in dem sensiblen Bereich der Geburts­
hilfe Bindungswirkung entfaltet, ist nicht zu bezweifeln. Freilich ist auch hier eine 
Abwägung vorzunehmen. Zwar kann es Schranken für den SchutZ der Menschen­
würde im eigentlichen Sinne nicht geben. Art. J Abs. 1 GG erfährt jedoch eine 
angemessene Begrenzung durch das auf Gemeinschaftsbczogenhcit und Gemein­
schaftsgebundenheit ausgericbrete Menschenbild des Grundgesetzes.94 Wie bercirs 
mehrfach hervorgehoben wurde, nimmt das Personenstandsgesetz gerade in diesem 
Kontexr eine herausgehobene Position ein. Die Alternative wäre jedoch in concreto, 
die Frau in einer NOlsiruation abzuweisen und damit eine Geburt ohne fachliche 
Betreuung und damit verbunden eine Lebensgefahr für Muner und Kind zu riskieren. 
In diesem Konflikt können die Krankenhäuser auf die Rechtsprechung des BVerfG 
zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahre 1993 zurückgreifen . Danach ist die 
st;aatliche Gewalt verpflichtet, Problemen und Schwierigkeiten nachzugehen, die der 
Muuer während und nach der Schwangerschaft erwachsen können und sich im Maße 
des rechtlich und utsächlich Möglichen und Veranrwortbaren um Abhilfe und Er­
leichterung zu bemühen.?! Hierz.u gehört es auch, der werdenden Mutter eine 
adäquate Möglichkeit zu eröffnen, das Kind unter fachlicher Betreuung zu( Weil 
zu bringen. Wie im Falle der »SabykJappe« muss jedoch auch hier betont werden, 
dass, wer wie das BVerfG, dem Lebensschutz des Kindes den Vorrang gibt, dieses 
regelmäßig nur mit der Mutter gewährleisten kann. Ist diese in einer Notsiruation, 
muss sich dies bei der verfassungsrechclichen Güterabw;igung wie bei der Anwen­
dung der Strafbestimmungen auswirken. 

90 BVcrfGE 79, S. 'j6ff. ($ .• 69)· 
91 Münch, Ingo \'0/1' G rundgesef'" Kommen .. r, Band I, 1. Auflage, München 1981, Vorb. An. , Rn .• 811. 
9' Hanse-Merxur.Konfessionelle Frauenkliniken Hamburg, ermoglichen wonyme Gebun - Han,e Mer-

kur Versicherungs gruppe übernimml Kosten. (www.h.nsemerkur.de). 
9) Heinrichs. He.lmul, in: p.hnd ... Kammenur Bürgerliches Geselzbuch. S8, Auflage, München 1999. ~ ),8 

Rrq. 
94 Schmidt·BI~blreu-Klein: Kommcnl:3r 2um Grundg.s~,z, 9. Auflage, Neuwied '999, An.' Rn. ,6. 
9$ BVerlGE 8&.5.20) ff. (5: 2SR), 
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D. Anderung des Personemrandsgeserus? 

Einen Lösungsversuch im Dilemma zwischen kindlichem Lebensreche und müt­
terlicher Anonymität haben, soweit ersichtlich, bereits das Bayerische Schwaager­
schahsberarungsgesetz96 und das Schwangerschahskonfliktgesetz97 unternommen. 
Art. 2 Abs.3 des Bayerischen Schwangerschaftsberarungsgesetzes und § 6 Absatz 1 

des Schwangerschaftskonfliktgesetzes garantieren der Frau Anonymität in der Kon­
fliktsituation. Die geschickte Auslegung des » Konfliktbegriffes" auch über den Zeit­
punkt der Geburt hinaus ist zwar juristisch nicht zu beansunden, dennoch bleiben 
Bedenken. Diese resultieren in erster Linie aus dem Verabschied.ungszeitpunkt der 
oben erwähnten Gesetze. Die Errichtung der .. Babyklappe« und die »Anonyme 
Geburt« haben bei der Gesetzgebung keine Rolle gespielt. Aus diesem Grunde 
widersprechen sich in strafrechtlicher und ordnungsrechrlicher Hinsicht Personen­
slanclsgesetz und Schwangerschaftskonfliktgesetz. Eine definitive Lösung des Kon­
flikts bietet nur eine Änderung des Personensrandsgesetzes. Hierbei dürfee sich 
jedoch die öHendichkeit$wirksam gefordene Verlängerung der Anzeigepflicht als 
wenig hilfreich erweisen.?! Der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Frakuon sieht eine 
Ergänzung der §§ 16 und 17 PStG dahingehend vor, dass die Anzeigepflicht von 
7 Tagen auf 10 Wochen verlängert wird, sofern die Murter von einer staatÜcb aner­
kannren Schwangerenberatungsstelle beereut wird.99 Der Erfolg dieser Ergänzung 
bestünde darin, dass der bereits vorab beschriebene Konflikt zwischen dem Perso­
nenstandsgcsetz und dem Ordnungswidrigkeilengesetz aufgehoben würde. Die an­
gestrebte Neuregelung haI allerdings Nachteile. Der Entwurf spricht von ,.Betreu­
ung" . '~ Darunter dürfte die bloße Hinterlegung eines Neugeborenen in der »Baby­
klappe« nicht zu verstehen sein. In diesem Sinne möchte der GesetzentwUrf offenbar 
auch nicht verstanden werden. Danach könnten und sollten sich die Frauen "be­
sOJlders dafür geeigneten SchwangerenberatungssteHen anvertrauen können, die zu­
gleich mit anderen zur Lösung des Konflikts geeigneten Beratungsdiensten ver­
netw"'O' sind. Folglich geht es den ReEonnem gar nicht um die Straffreiheit der 
MÜller. Angesrrebl wird vielmehr eine Befreiung von der Arlzeigepflicht für die 
SchwangerenberatungssreUen, da diese nach § 17 Absatz I Ne. 4 PStG verpflichtet 
sind, eine Geburt innerhalb der Frist von 7 Tagen anzuzeigen, sofern sie ihnen zur 
Kenntnis gelangt. '0 1 Anonymität gibt es daher nur für Frauen, die während der 
Schwangerscha.ft oder unmiuelbar vor der Gebun sich einer Schwangeren beratungs­
slelle zur »Betreuung« anvertrauen, Die anderen Frauen können sich gemäß § , 7 

Absatz 1 PSrG i.V. m. § 169 5tGB weiterhin strafbar machen. Die Anzeigeptlicht der 
Kliniken ist darüber hinaus gänzlich unbeachret geblieben.'oJ 

96 Gesetz des Preistaate, B.yern über die Scow.ngerenberatung (Boyensehe. Sch,...ngerenber.lIungsgesetz 
- 8~ySc.hwBcrG) vom 9. Augusl '996 (GVBI. '996, S. Jl~>'7). 

')7 Sch,..angersduf~konflik(geselz (SchKG) vom 17.7.1991 (BGBI. I S. '398), zule[Z1 geinde" durch das 
Schwangeren- und F:un.ilienhilfeanderungsgesetz vom H. 8. 1995 (8GBI. I S. 1050), 

98 Siche in diesem Zusammenh.ng: .Eine klellle Klappe an der Tur., in: die tageszeilung vom 11.). IMI, 

sowie die Pressoerkli((ung der SPD-Londt.agslr.klion in Thüringen Vom I, . L 2001: .B.bykl.ppe und 
anonyme Geburt - SPD·Frakrion {orden eine zügige Ums«zung< sowie BT-Drs . • ,.; .... 15 (CDU­
Gesetzentwurf zur Änderung de. Perooncnsundgg ... cu. ... ). D,ss es sich hierbei um frak.rion,übergrei­
lende Überlegungen h.nde.ln dunre, wurde in der Sendung ReportiMainz vOm IS. 5.1001 zur Ano­
nymen G.b,," deutlich. Die Slell"ngnanmen ,ind nachzultsen unler """",.swr.dclrcpoJ1. 

9? BT-Drs. 1"",4415 (neu). S. 1 und ). 
100 "Wird die Mutlcr von einer Sla;~t.lich morhnnlCn SchwlJlgercnber:tn'~ß."elle helreul, die mi. HiI(~ 

eigener Dienste und Angebore unnUlltlb.r die B."euung. Versorgung und ggf. die rechtliche Vertrerun~ 
d~ Kindes gewährleisten unn, und wird die Geburt nicht innerhalb einer Woche .ngezeigt (§ 16 SalZ I), 
obliegt die Anzcigepl1ichl der Schwangcr.nbcr.uungsstelle.c (BT-On. '4'+4'5 (neu), S, 1. 

'01 Begründung BT-Drs. ''';441\ (ncu), S. J. 
'01 ST-On. '4'+4'5 (ncu), S. l (·, Problem.). 
10J Enrwurf und Begrundung BT-Drs, '"",~4lS (neu). 
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420 Ob damit wirklich eine überzeugende Lösung für (alle) Mütter und ihre Kinder 
gefunden werden kann, bleibt zu bezweifeln. Eine Frau, die monatelang eine Schwan­
gerschaft negiert, sodann in aUer Heimlichkeit ein Kind zur Welt bringt, soHte 
zumindest gemeinsam mit der BeratungsStelle von der Anzeigepflicht befreit werden. 
Der Gesetzentwurf verharrt zögerlich in der Mitte des Weges. Dies allerdings ntcht 
ohne Grund, wenn man sich die Rechtsprechung zu § 218 StGB verdeutlicht, Den 
Ausführungen des BVerfG im 2 . Abtreibungsurteillässt sich entnehmen, dass Frauen 
generell nicht in der Lage seien, Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch 
alleine zu treffen; daher sei ihnen eine professionelle Betreuung zur Seite zu stel­
len .I04 Was bereits in der 12.. Schwangerschaftswoche als notwendig eingestuft wird, 
gilt in der 40. Wocbe um so stärker. Dass der GesetzentwUrf in erster Linie auf eine 
Straifceiheit der BeratungsStellen abstellt, wird auch dadurch ersichtlich, dass § 2.7 

PStG bereitS die Möglichkeit eröffnet, das Kind auch nachträglich mit den Daten 
seiner Mutter zu versehen.IOj Angesichts dieses Gesetzentwurfes kann und mag man 
sich des Eindrucks rucht erwehren, dass er zu Lasten einer bestimmten Fraue.ngruppe 
erfolgr. Für diejenigen Prauen, die in der letzten Phase der Schwangerschaft den 
Schritt wagen, in eine Beratungsstelle zu gehen, ist die zugesicherte »Anonymität« 
der richtige Schritt zur Hilfestellung. Es müssen aber auch die Frauen erreicht 
werden, die sich entScheiden, in einer NotSiruauon das Neugeborene ohne »Betreu­
ung« in der "Babyklappe« zu hinterlegen. Will man staatlicherseits »Panikr~ktio­
nen« und damit letztlich Kindstötungen vermeiden, dann kann dieses nur um den 
Preis der Stuflosigkeit der Mutter erfolgen. 
Hinzu kommt, dass rue Verlängerung der Meldepflicht auf 10 Wochen eine ,.recht­
liche Grauzone« schafft, in der das Neugeborene nicht existiert und folglich dem 
behördlichen Zugriff entzogen ist. In DeutscWand kommen zur Zeit auf jedes zur 
Adoption freigegebene Kind mehr als zehn Bewerberpaare.'06 Diskret durchgeführte 
"Anonyme Geburten« in Kliniken könnten hier Abhilfe schaffen. Die angestrebte 
Änderung des Personenstandsgesetzes ist dami t sowohl aus Sicht der Frauen wie auch 
ihrer Kinder als rechtlich höchst bedenklich einzustufen. 

E. Prüfungsmaßstab »Internationales Recht« 

Da völkergewohnheitsrechrliche Grundsätze als Teil der aUge meinen Regeln des 
Völkerrechrs nach An . .15 Satz 2 GG im Rang über den einfachen Bundesgesetzen 
stehen und völkerrechtliche Verträge aufgrund eines Zuscimmungsgesetzes nach 
An. 59 Abs. 2 Satz 2 GG innerstaatliches Recht sind, ist die Errichtung von "Baby­
kLIppen« und die Durchführung der ~ Anonymcn Geburt« auch am Internationalen 
Recht zu prüfen. Gesetzliche Bestimmungen sind möglichst im Einklang mit völker­
rechtlichen Verpflichtungen Deutschlands auszulegen. '07 Dabei reicht die Beacht­
lichkeit völkerrechdicher Verträge über die Ebene des einfachen Rechts hinaus. In 
diesem Zusammenhang hat beispielsweise das BVerfG die Europäische Me.nschen­
rechtskonvention zur Konkretisierung verfassungsrechtlicber Grundsätze herange­
zogen.JO! 

10~ BVerlGE 88, S. 2CJ (I. (So ,8) . 
r05 Die Komme"rierung zu § Z7 PSIG gibr .og., explizil Formulicrungsb'-;sl'iele. wie der eotspre.:hendc 

Rand"ennerk zu lassen ist, siehe-; HcpringlGuz (Fn . 71), § 17, Rn. 7 ff. 
106 So insrruktiv -wrre des hommcs DCULSchl.nd. in ~in<m S .... rement zur .. Anonymen Geburt- (~.on,," 

wor!dweb.dc/rdh/m~r.ri.Jien/fjJ.sJposirionsp.pie,-~g.do<:). 
'07 BV.,..fGE 74- S. JSg H. (5. J70) . 
lOS BVerlGE 74, S.JSSff. (S. J70) . 
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Die völkerrechtliche Relevanz der anstehenden Problemalik ist den Befürwortem 
von ~Babyklappe" und »Anonymer Geburt~ bewusst, hält diese jedoch rucht davon 

ab, die Thematik entweder zu missachten oder aber ganze Wortpassagen der Kon­
ventionen schlicht zu ignorieren.!"9 Dabei kommen insbesondere die UN-Kinder­
rechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention als rrüfungsmaß­
stäbe für die Rechtmäßigkeitsprofung von "Babyklappe~ und »Anonymer Geburt« 
in BetIacht. 

I. Die Kinderkonvention der Vereinten Nationen 

Die Kinderkonvention der Vereincen Nauonen vom .20. [ I. 1989 ist in Deutschland 
am S' 4, 1992 in Kraft getreten.!!O Die Konvention unterstreicht die Anerkennung von 
Kindern als eigenständige Rechtssubjekte und ihre besondere Schutzbedürh.igkeit.'" 
Hierzu zählt insbesondere die Eintragung von Neugeborenen in ein spezielles Regis­
ter. Im Rückgriff auf An. 24 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte normiert daher An. 7 Absatz 1 der UN-K.inderkonvention: 
»Das Kind ist unveY2üglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das 
Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht. eine Staatsangehörigkeit zu 
erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Ehern zu kennen und von ihnen 
betreut zu werden.~ 
Für die »Babyklappe" und die .. Anonyme Geburt" bedeutet diese Regelung zwei­
erlei: Zunächst kann man fest halten, dass das Personens!andsgesetz sowohl in Bezug 

auf die mütterliche Meldepflicht gemäß § 17 Absatz 1 Nr. S wie auch hinsichrlich 
derjenigen des Leiters der Anstalt gemäß §§ 18, 19, ~! PStG die Vorgaben der 
Konvention erfüllt. 'IJ ,.Babyklappe« und »Anonyme Geburt« scheinen somit gegen 
die Registereiotragung und damit gegen die UN-Kinderkonvention zu sprechen. 
Art. 7 Abs. r spricht aber lediglich von einer »unverzüglichen Eintragung ... In wel­
cher Form und in welchem Umfang diese Eintragung zu erfolgen hat, wird offen 

gelassen. In anderen europäischen Ländern, wie insbesondere in Frankreich, ist es 
beispielsweise möglich, ein Kind anonym zu entbinden.") Die Eintragung in das 
Geburtsregister erfolgt unter dem Kürze! »X ~ und ohne Namensnennung der Murter, 

Diese Regelung des » Accouchment X « untenillt dem Rcgisterbegriff und MI (olglich 
auf Seiten Frankreichs auch nicht zu einer Vorbehaltserk.lärung im Hinblick auf Art. 7 
geführt.!! 4 

.09 Das .Mose.-Projekl" Amberg beh.nddl dicse Problematik gar nichl, Der DSlerni-Park. beschrAnkt 
,ich lediglich auf eine rudimenLue Darsrdlung von An. 7 EMRK. vgJ . • Üb~,legungen zu einer gesetz­
lichen Regelung der 'anonymen Gebun •• , Sland 13. ,. JOO I (www.slernipark .de/ödfendichkciVpn:.o;sc/ 
j.nuanool). 

110 Belunnlmad,ung üb" das Inkrahrelen des Übereinkommens über die Rochte des Kindes. BG BI. 199111, 
S·990. 

I11 Herdegen, Mmhia.s: Die Auln:u.me besonderer Recht~ de, Kindes in die VeriassWlß. in: FvnRZ 1993. 
5·374 rr. (5. }79). 

III B~lhke. IUlph: Das Übcr~inkommen der Vereinten N3tio nen über die Re.:ht.e des Kindes und .. ine 
Umsetzung in der Bundesrepublik Deul5.hl.nd. Di"en.:olion, UniversiI.' München ,,),)6, München 
1,996, S.7J . 

t/ J Minenzwei. Ingo: .Aktion M<xes- - Rechl5r .... gcn der anonymen Abgabe neugeborener Kinder. in : 
Zeil5chrih fitr LebensrechI 2000, s. 37 ff. (S. «); . In Frankreich gib. es cl ... . in; die tageszeitung vom 
6. 6. 1001 . Insmrk.iv die D,mellung der Lebenssiru.oion von n,ilrle-rweile übe, JOD 000 Franzosen, die 
unter dem Kund .Aecouchme," X·, geboren worden sind, in; ReponJMainz in der Sendung vom 
28. S. 200' (www.swr.delrcpOJ1). 

I J 4 Bck.>nnlmachung über da~ Inkra/rrelon des Übereinkommens ü'xr die Rt.:hto cl .. Kindes, BGBI. '99' I I, 
s. 990ff. (5.994). Nunmehr nar die fr~nzös ische Minisrenn fitr F.milie und Kinder,m) 1 . j . lOO' ~incn 
Geselzenrwurf .ingebr>chl, ;n welchem das .R~ht der anonymen Gebun .. dahingehend geänden 
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422 Das Recht, seine Ehern kennen zu lernen, ist bereits im Konvencionsrext unrer dem 
Vorbehalt des "soweit möglich« gestellt worden. Auchllicr wird das Personensc.ands­
gesetz den Vorgaben der Konvention gerecht. § 61 Abs.2. PStG beinhaltcT, dass sich 
Heranwachsende ab dem 16. Lebensjahr durch Einsichtnahme in die Personenstands­
bücher Gewissheit über ihrc (leiblichen) Ehern verschaffen können. "5 Die Formu­
lierung ,.soweit möglich« impliziert aber auch eine Ausnahme, wenn die MUller in 
einer Notsiruation das Neugeborene entweder in die »Babyklappe« gelegt oder aber 
nach einer »Anonymen Geburt« im Krankenhaus zurückgelassen hat. Die Proble­
matik wird ilberdeudich, wenn Art.6 Absatz I festlegt »das, jecUs Kind ein ange­
boyenes Recht auf Leben hat«, und An.6 Abs.l normiert: -Die Verrragsstaaten 
gewähdeisten im größtmöglichen Umfang das Überleben und die Entwicklung des 
Kindes." 
Was sich als PfLichtprogramm für Entwicklungshilfeländer liest und als Maßnahme 
für das Überleben bereits geborener Kinder gedachT war, wird somit in Anbetracht 
der »BabykJappe« und der »Anonymen Geburt« zur deutschen Streitfrage. Beide 
gewährleisten das Überleben in einer menschlichen und medizinischen Krisensirua­
,ion. Weder die "Baby klappe« noch die »Anonyme Geburt" verstoßen somit gegen 
die UN-Kinderkonvention: Das Neugeborene wird in das Geburtsregister einge­
tragen, die Kenntnis der eigenen Eltern steht ohnehin unter Vorbehalc, und in der 
KrisensiLUation einer mütterlichen Panikreaktion oder einer medizinisch unbeauf­
sichtigten Geburt gewährleisten die genannten MöglichkeiTen dem Kind eine größt­
mögliche ÜberlebeIlschance. 

2. Die Europäische Menschenrechtskonvention 

Zu diskutieren ist weiterhin, ob die "Babyklappe", und die »Anonyme Geburt« gegen 
Art. 8 Abs. J der Europäischen Menschenrechtskonvention (MRK) verstOßen, wo­
nach jeder Person ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens zusteht. 
Der Europäische Gerichtshof filr Menschenrechte hat sich bislang nicht mit der 
»Babyklappe«"6 und der ),Anonymen Geburt«"/ beschäftigt. Allerdings hat er im 
»Marckx-Case« aus dem Jahre 1979 ausgefül1rt, dass der Satz »mater semper cerc.a 
cst«'" (,.Oie Muteer STeht immer fest«) auch in rechtlicher Hinsicht Anerkennung 
finden müsse. Die Relevanz dieses Urteils für die Rechtmäßigkeitsbeurteilung der 
»BabykJappe« und der »Anonymen Geburt« ist jedoch fraglich. Während der 
"Marckx-Case>x die zum damaligen Zeitpunkt noch vorherrschende rechtliche Be­
nachteiligung von ,.nichtehelichen« Kindern zum Inhalt halte, muss im Falle der 
.. Babyklappe« und der »Anonymen Geburt" die schwierige Abwägung erfolgen, ob 

werden soll, d ... Gebumgeheimni,. ~u(zuheben und damit den Kindern die Möglichkeit zu erö((n~n. 
ihre lcibliche Mutter a",C,ndig zu m~chcn. Mit dieser Gesetzcsändcrung will sich Frankreich der 
in,ernalionalen Verpnichrunc gemaß Art. 7 UN-Kinderkonvenlion wpo.ssen. siehe: FrallZösische BOI' 
schafl in Deutschland, Miaeilung vom 1.6. '001 (www.amhafrnnce.de). Siehe in diesem KOnle"J<c auch 
Scheiwe, Kirsten: Babyklappe und a~onyme Geburt - wohin mit MuuerrechlCn, Viiterrcchten, Kinde!'­
rechten? in: ZRP 2001, Hen 8, S. J68 ff. (S. 3691). 

r I $ I-Jepring/GJ~z (Fn. 72), § 6 r Rn. 7 I. 
I "S Die .B~bykl.ppe. wurde foUt zeitgleich lIIch in Österreich eingeruhrt, siehe in diesem Zusammenhang: 

P ... I~mem~risehc Enquete über -Anonyme Geburt und Babynest., in: Parl.mcntskorrespond.nzlo41 
11.9. ,ooolNr. p6. 

l/7 In Frankreich, Luxembu,\\> Spanien) Tschc"hicn und Italien be'leh, die Möglichkeit der -Anonymen 
Geburt., siehe: ~Eine frau mil Mu.", in: DER SPIEGEL 4.1>0:>0, und Mim.nzwei, Ingo: -Aklion 
Mo .. ,. - Rechtsfragen der anonymen Abga.be fltu g~borener Kinder. in: u;tschrift fur Lebensrccht 
~ooo, S. 37 ff. (S. 44)· 

118 P;lUla und Alexandra March gegen Belgien, in: EuGRZ '979, S.4H/f· ($·417)· 
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im Notfall das Lebensrecht des Kindes oder dasjenige seiner Mutter auf Anonymität 
höher zu bewerten ist. Zieht man die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte zur vergleichbaren Problematik des Schwangerschaftsabbruches 
heran, '" so muß man konstatieren, dass das Gericht explizit auf die Rechtso~dnung 
der Mitgliedstaaten, der Menschenrechtskonvention und dem damit verbundenen 
jeweiligen innerstaacl..ichen VorverständDis abstellt." o Zudem misst der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte dem Wonlaut der Präambel bei der Interpretation 
der Grundrechte der Menschenrechtskonvention eine große Bedeucung zu: Dort 
heißt es, dass die Freiheiten das »gemeinsame europäische Erbe« darstellen."! Vor 
diesem Hintergrund entspricht die enge Auslegung der Straßburger Organe der 
mitgliedstaatlichen Verfassungstraditioo. Legt man dieses zugrunde, dann dürfte 
eine endgültige Entscheidung zu dieser Frage vom Gerichtshof nicht zu erwarteo 
sem. 

F. Ergebnis und Schlussbetrachtung 

Die Frau, die ihr Neugeborenes in eine »Babyklappe« legt oder aber anonym in einem 
Krankenhaus zur Weh bringt, verwirklicht den Tatbestand des § 169 Abs. I 3. Va­
riante StGB. Kliniken, die "Anonyme Gebunenu durchführen, setzen sich gleichfalls 
dem Anfangsverdacht der Unterdrückung des PersonenSlandes aus. Fakt ist jedoch, 
dass mit dem Schlagwort »Besser als die Mülltonne«'" Neugeborene in »Babyklap­
pen« hinterlegt und inzwischen in ganz Deutschland »Anonyme Geburten" durch· 
geführt werden. Die zuständigen Staatsanwaltschaften, Ordnungs- und Standesämter 
bleiben untätig. Der Grund für dieses Verhalten ist leicht gefunden und in der Politik 
zu suchen. »Babyklappe« und pAnonyme Geburt« haben sich zum Selbstläufer 
entwickelt. Die Republik schickt sich an, »Babys zu renen«.") Nicht hinreichend 
durchdachte Gesetzentwürfe offenbaren einen kaum verständlichen .. Aktionismus«, 
der im durchaus löblichen Bestreben, nur ,..das Beste" zu wollen., sich über geltendes 
Recht hinwegsetzt. Dabei wird dem Anspruch des Kindes auf Kenntnis seiner 
Abstammung monoton entgegengehalten, dass dieser hinter der Verpffichrung zur 
Lebensrecrung ~urückzustehen habe. In der Tat: Die Ausführungen des BVerfG 
lassen diesbezüglich an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Freilich, darf man 
die Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts nicht auf den Lebe.nsschutz 
reduzieren. Es hat ausdrücklich betont, dass die Geburt eines Kindes über viele Jahre 
für die Eltern Handlungs-, Sorge· und Ei.nstandspflichten nach sich zieht."· Mit 
anderen Wonen: Kinder verpflichten und kosten Geld . In Deutschland lebt mitt­
lerweile jedes siebte Kind in Armut."s Wenn eine Stadt wie Hamburg 80000 DM im 
Jahr für die »Babyklappe« erübrigen kann, dann mag man das begrüßen. Es muss 
einem aber zu denken geben, wenn am 19-Juni 200J ein Findelkind in einem Haus-

"9 BTÜggemann und Scheulen gegen Bund .. republik DeulSchl~nd, in: EuGRZ ' ~178 , s. '99· 
1)0 Frowcin, Jochen Abr;t.h."" in: dc .... /Wolfgang Peukert: Europii;,ehe Menschenreduskonvencion: 

EMRK-Kommcnur. , . Aufhge, Kehl 1996, Art, 8 Rrq. 
III BI«:kmann, Alben: Das Allgemeine Per$önlichkciLSrcch, in der Europiiischen MeoscheorcchlSkOl)\lcn­

tion. Zur Inlerpreucion des An. 8 Ab,_ 1 EMRK, in: Piermh, Bodo(Hng.): Verfassungs rech, und , ozi.l. 
Wirklichkeit in Wechselwirkung, Berlin 1000- s. 9 ff. (S, 11h }). 

'12 .Bes,er als die Mülltonne". Zwei neue Babyklapp.n in Nordrhcin-Wesrfalen, in: www. WDR-online, 

vom '9. I. löO r. 
"J .B.bykbppen ein vollig (alseher Weg< , Adoptionsforscberin zu brisantem Thema, in: Braunschweiger 

Zeirung vom lJ.1. .001. 

"4 BVcrfGE gg, S.103 ff. (5. '58). 
HJ - Arme Familien werden .rmer-, i.,: die ",ceszeirung vom JI. S. '00'. 
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424 eingang (!) der Hansestadt abgelegt wurde und auf dem beigefügten Zettel in unge­
lenken Buchstaben zu lesen stand: 

"Wir konnten das Kind leider nicht behalten, weil wir es uns finanziell nicht leisten 
können, Es tut uns von Herzen leid, aber es geht nicht anders. ,,"6 

Hendrik Hiwi 

, Verfassungslyrik 

Nach dem Krimi »Leichen im Keller des Bundesverfassungsgerichts« 
(Nomos, ISBN 3-7890-4299-4) überrascht der Autor mit einem weiteren 
Novum: Gedichten aus der Residenz des Rechts. Veröffentlicht am 
50, Geburtstag des höchsten deutschen Gerichts. 
Mi t der überspitzten Feder des Insiders werden »Grundsätzliches« und 
»Grundrechtliches« lyrisch aufgearbeitet. Ebenso Persönliches und 
Ungereimtes. Schließlich war der Verfasser kritischer Mitarbeiter bei 
einem Verfassungsrichter (ihm ist dieses Werk gewidmet), zuständig für 
die Kunstfreihei [ und bekannt durch den Kruzifix-Beschluß." 
Ausgehend von der Erkenntnis 

... Früher war's der Philosoph. 
Der der Menschheit. die, zU doof, 

In die falsche Richtung rannte, 
Unverblümt die Wahrheit nannte. 

Aufzuklärn war er ve(bunden. 
Dankbar hat's der Mensch empfunden. 

Daß dies mit Verstand geschah 
Ist nun die Justitia da ... 

dichtet und reimt er fiir alle, welche die Rechtsprechung des Bundesver­
fassungsgerichls wie die Kunst im Prinzip ehren, aber gelegentlich (oder 
immer öfter) nicht ganz verstehen. 
Ein ungetrübter Blick hinter die Kulissen der Verfassungswirklichkeil für 
alle Juristen und neugierigen Nicht juristen. Mit 11 Bildern. 
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